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 Veröffentlicht am 23.05.1984

Norm

ZPO §169

Rechtssatz

Die Vereinbarung soll die Dauer des Ruhens bezeichnen. Die Unbestimmtheit der Dauer macht die Vereinbarung nicht

ungültig. Hier tritt das Ruhen des Verfahrens vorerst nur für die Dauer der dreimonatigen Mindestfrist ein und

verlängert sich automatisch bis zu dem Zeitpunkt des Aufnahmeantrages.
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